
ist, diese besondere Verfahrensart zu nutzen. 
Entscheidet sich der Staatsanwalt für ein be
schleunigtes Verfahren, stellt es einen sol
chen Antrag. Er kann dann auf eine An
klageschrift verzichten und die Anklage 
mündlich erheben.

Dies geschieht bei Beginn der Hauptver
handlung. Inhaltlich werden an die mündlich 
vorgetragene Anklage die gleichen Anforde
rungen wie an eine Anklageschrift gestellt.

Weiterhin kann der Staatsanwalt beim 
Gericht schriftlich Antrag auf Erlaß eines 
Strafbefehls stellen (§ 270). Er enthält die 
Personalien des Beschuldigten, die Bezeich
nung der verletzten Strafgesetze, kurze An
gaben zur Straftat und eine Benennung der 
Beweismittel. Der Staatsanwalt beantragt 
den Ausspruch einer von ihm in Art und 
Höhe genau bezeichneten Strafe (§ 270 
Abs. 1) und — soweit ein Schadenersatzan
spruch geltend gemacht wird — auch die Ver
urteilung des Beschuldigten zum Schaden
ersatz.

Bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens 
kann der Staatsanwalt die Anklage zurück
nehmen (§ 193 Abs. 2). Die Rücknahme muß 
schriftlich erklärt werden, eine Angabe von 
Gründen ist nicht notwendig. Das Gericht 
ist an die staatsanwaltschaftliche Rück

nahmeerklärung gebunden; es stellt das Ver
fahren endgültig ein (§ 189 Abs. 2 Ziff. 4).

Nach Eröffnung des Hauptverfahrens ist 
eine Rücknahme der Anklage grundsätzlich 
nicht mehr zulässig. Nur der Generalstaats
anwalt der DDR kann Anklagen der Staats
anwälte in jeder Lage des Verfahrens zu
rücknehmen (§ 193 Abs. 2), solange das Ver
fahren noch nicht rechtskräftig abgeschlos
sen ist (vgl. 8.2.1.).
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